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Die Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. blickt erneut auf ein bewegtes 

und erfolgreiches Jahr zurück. 

Nach Gründung der Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden (OTA) am                         

25. November 2014 stand im vergangenen Jahr ihre organisatorische und finanzielle 

Konsolidierung im Vordergrund.  Auch haben wir mit der am 30. Juli 2015 erfolgten  

Eröffnung der Psychotherapeutischen Ambulanz Koblenz (PAKo) unser therapeutisches 

Behandlungsangebot für abgeurteilte und potentielle Straftäter auf Rheinland-Pfalz 

ausgedehnt.
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v. l. n. r.: Klaus Böhm, Anna Beckers und Robert 
Nirschl im Deutschen Bundestag

Rechtspolitik
Unser rechtspolitisches Anliegen zur Verbesserung des präventiven Opferschutzes 

durch bundesweite Angebote zur Behandlung von sog. Tatgeneigten konnten wir 

nicht verwirklichen. Es ist uns aber zumindest bei verschiedenen Ministerien in Berlin  

gelungen, auf die Notwendigkeit der Umsetzung von Art. 22 der Richtlinie 2011/93/

EU des Europäischen Parlamentes und Rates vom 13. Dezember 2011 in Deutschland 

zu drängen. 

Mit dieser Vorschrift soll die sexuelle Ausbeutung von Kindern und die Kinderporno-

grafie europaweit bekämpft werden. Nach dieser auch für Deutschland verbindlichen 

Regelung haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass Personen, die befürchten,  

sexuell motivierte Straftaten zum Nachteil von Kindern zu begehen, Zugang zu wirk-

samen Interventionsprogrammen oder -maßnahmen erhalten. Es ist jedoch selbst in 

Insgesamt sind folgende Ereignisse im vergangenen Jahr hervorzuheben:

n Besuch von Frau Ministerialdirektorin Inken Gallner  

 vom Justizministerium Baden-Württemberg am 19. März 2015

n Abschluss eines Vertrages bezüglich der Psychotherapeutischen Ambulanz  

 Koblenz (PAKo) mit dem Justizministerium Rheinland-Pfalz am 1. Juni 2015

n Ausrichtung des 6. Treffens der Forensischen Nachsorgeambulanzen  

 in Karlsruhe am 5. und 6. November 2015 

n Förderung der Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden (OTA)  

 durch die Stadt Karlsruhe

n Fortentwicklung des Präventionsprojekts Keine Gewalt- und Sexualstraftat  

 begehen

n Ausbau des Behandlungsangebots der Forensischen Ambulanz Baden (FAB)  

 in Baden-Württemberg

der Fachöffentlichkeit weitgehend unbekannt, dass bei abgeurteilten Personen – inso weit  

bestehen schon valide Forschungsergebnisse – sexuell motivierte körperliche Über-

griffe auf Kinder nur zu etwa 25 % von Personen begangen werden, welche die Diagnose 

der Pädophilie aufweisen. Bei der überwiegenden Mehrheit besteht aus anderen Gründen 

die Befürchtung, dass sie sich an einem Kind vergehen könnten – etwa wegen mangeln-

den Selbstbewusstseins, schwierigen sozialen Beziehungen und Partnerbeziehungen, 

Machtphantasien oder mangelnder Empathiefähigkeit. Darüber hinaus bestehen viel-

fältige weitere Gefahren für Kinder, wie etwa durch Gewalt oder durch den Konsum 

sog. „Posing-Bilder“. 

Für potentielle Straftäter, welche nicht die Diagnose der Pädophilie aufweisen, bestehen 

bis jetzt bundesweit kaum Hilfsangebote.

Auf dieses erhebliche Sicherheits- und  Behandlungsdefizit haben wir vor allem am  

4. Februar 2015 im Rahmen einer persönlichen Vorsprache im Bundes ministerium für  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) in Berlin hingewiesen. 

Wir haben verdeutlicht, dass es für  

einen effektiven Schutz unserer Kinder 

vor sexuellen Übergriffen – auch durch 

nicht-pädophile Straftäter – nicht nur  

weiterer Anlaufstellen, sondern auch  

einer gesicherten Finanzierung ihrer  

Behandlung bedarf.

Dabei haben wir unser seit dem 1. August 2010 bestehendes Präventionsprogramm 

Keine Gewalt und Sexualstraftat begehen vorgestellt. Im Gegensatz zu anderen Angeboten 

für therapeutische Hilfe stellt dieses Programm nicht auf die Diagnose der Pädophilie 

ab, sondern auf die Gefährlichkeit und Behandlungsbedürftigkeit – mithin also auf den 

präventiven Opferschutz. 
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v. l. n. r.: Dr. Heinz Scheurer, Eric Werner, Prof. Christine 
Hügel, Inken Gallner, Klaus Böhm und Rainer Goderbau-
er im Oberlandesgericht Karlsruhe

Unsere Planungen für eine bundesweite Versorgung wurden zunächst mit großem  

Interesse und Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Sie ließen sich aber mangels  

angeblich nicht zur Verfügung stehender Haushaltsmittel nicht umsetzen. Insoweit 

mussten wir die Erfahrung machen, dass der Schutz von Kindern vor sexuellen Über-

griffen nicht immer auf der Prioritätenliste der Politik steht. Es darf aber nicht angehen, 

dass erst wieder ein öffentlichkeitswirksamer Skandal aufkommen muss, bis die Politik  

reagiert. Insoweit werden wir unser Engagement fortsetzen und auf die rechtlichen 

und tatsächlichen Lücken hinweisen.

Behandlung von Konsumenten von Kinderpornografie 
und von Posing-Bildern

Solche Lücken bestehen auch im Behandlungsangebot für Konsumenten von Bildern 

sexuell missbrauchter Kinder. Der Konsum solcher Abbildungen vor allem im Internet 

ist nicht nur strafbar, sondern stellt für viele dieser Personen eine gefährliche Risiko-

situation dar, in die sie sich gar nicht begeben dürfen. Zudem schaffen die Konsumenten 

dieser Bilder durch ihre Nachfrage erst den Markt, der bei der Herstellung dieser 

Produkte erhebliche sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern verursacht. Dies führt zu 

schweren psychischen und körperlichen Schädigungen der betroffenen Kinder.

Personen, welche regelmäßig Posing-Bilder betrachten, bedürfen ebenso einer psycho-

therapeutischen Behandlung wie Personen, welche regelmäßig kinderpornografische 

Bilder konsumieren, zur Begehung sexueller Übergriffe an Kindern neigen oder solche 

schon begangen haben. Der Behandlungsbedarf ergibt sich aus der notwendigen  

Gefahrenabwehr, aus dem Leidensdruck der Betroffenen und gegebenenfalls aus den zu 

Grunde liegenden Krankheitsbildern. Psychotherapeutische Interventionen, eventuell 

ergänzt durch begleitende Medikation, 

bewirken in vielen Fällen, dass die  

Betroffenen ihr schädliches Verhalten 

begrenzen oder gar gänzlich aufgeben.

Durch solche therapeutischen Angebote wird nicht nur das Risiko eines erstmaligen 

Übergriffs reduziert. Darüber hinaus bewirkt die vorbeugende Therapie von Sexual-

straftätern, dass die volkswirtschaftlichen Folgekosten, wie wissenschaftliche Studien 

belegen, in erheblichem Umfang gesenkt werden.

Besuch von Frau Ministerialdirektorin Inken Gallner 

Am 19. März 2015 war die Ministerialdirektorin des baden-württembergischen Justiz-

ministeriums, Frau Inken Gallner, zu Besuch bei BIOS-BW e.V. in Karlsruhe. In einem 

Gespräch mit den Therapeutinnen und Therapeuten der Forensischen Ambulanz  

Baden (FAB) dankte sie dem gesamten Team der FAB für dessen engagierte Arbeit vor 

allem mit entlassenen Straftätern. Das sei eine „wichtige, aber auch herausfordernde 

Tätigkeit“, so Gallner. Weiterhin betonte sie: „Baden-Württemberg ist auf diesem  

Gebiet Vorbild. Überall werden nun Ambulanzen geschaffen.“ 

In den Räumen des Oberlandesgerichts Karlsruhe informierte die Stuttgarter Ministerial-

direktorin in ihrem Fachvortrag über den Behandlungsstand von unter Führungsaufsicht 

stehenden Personen im Lande. Danach befinden sich derzeit in Baden-Württemberg 

2.158 Personen unter Führungsaufsicht.

Es handele sich dabei um Straftäter, 

die aus der Haft entlassen wurden, 

die aber als rückfallgefährdet gelten. 

Um Wiederholungstaten zu vermei-

den oder zu reduzieren, werden die 

Personen einerseits kontrolliert. Sie 

haben Meldepflichten, teilweise müssen 

sie eine elektronische Fußfessel tragen. 

Andererseits spiele die psychosoziale 

und therapeutische Betreuung eine 

bedeutsame Rolle. Hier erfülle die FAB 
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v. l. n. r.: Dr. Wolfram Schumacher-Wandersleb, Klaus Böhm, 
Prof. Gerhard Robbers, Dr. Heinz Scheurer, Robert Nirschl und 
Samira Motekallemi bei der Pressekonferenz in Mainz

v. l. n. r.: 
Dr. Heinz Scheurer, Samira 
Motekallemi, Susanne Hillen, 
Dr. Julia Elfrun Herfordt-
Stöpel und Andrea Kästner 
bei der Eröffnung der PAKo

Klaus Böhm (l.) und Dr. Wolfram 
Schumacher-Wandersleb (r.) bei der 
Eröffnung der PAKo am Stützpunkt  
in Koblenz

eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, so Gallner. In den letzten Jahren habe 

man diese Bedeutung erkannt. Die Einrichtung von Ambulanzen habe eine regelrechte 

„Renaissance“ erlebt. Derzeit werden in der FAB landesweit 115 Personen betreut, die 

unter Führungsaufsicht stehen.

Abschluss eines Vertrags mit dem Ministerium für Justiz  
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz

Zentrales Anliegen des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-

Pfalz ist die Verbesserung des Opferschutzes durch die Ausweitung der psychothera-

peutischen Angebote. Bisher gab es innerhalb und außerhalb des Strafvollzugs Behand-

lungsangebote der Psychotherapeutischen Ambulanzen der Justiz (PAJu) in 

Ludwigshafen und Trier. 

Eine Verbesserung des Opfer-

schutzes wurde erreicht, indem 

BIOS BW e.V. mit Vertrag vom 

1. Juni 2015 sein Behandlungs-

angebot – vor allem für abgeur-

teilte Straftäter – auf Rheinland-

Pfalz ausweitete. Zum einen 

wurde die Psycho therapeutische 

Ambulanz Koblenz (PAKo) neu 

gegründet, zum anderen können 

Probanden aus Rheinland-Pfalz 

auch in der Forensischen  

Ambulanz Baden (FAB) aufge-

nommen werden.

Eröffnung der Psychotherapeutischen Ambulanz Koblenz (PAKo) 

Mit Unterstützung vor allem der Justizvollzugsanstalt Koblenz hat die PAKo nach  

erfolgtem Vertragsschluss sodann schon am 31. Juli 2015 ihre Arbeit in Koblenz  

aufgenommen, was mit einem Umtrunk in den neuen Räumlichkeiten gebührend  

gefeiert wurde. 

Aller Anfang ist schwer, gleichwohl sind wir stolz, dass wir zum 31. Dezember 2015  

bereits für zwölf entlassene, unter Bewährung oder Führungsaufsicht stehende Personen 

einen Behandlungsplatz in der neuen Einrichtung anbieten konnten. 

Für die vielfältige Unterstützung 

beim Aufbau bedanken wir uns 

vor allem bei den Justizbehörden 

in Koblenz, den Vollzugsanstal-

ten in Koblenz, Diez und Wittlich, 

den örtlichen Einrichtungen der 

Bewäh rungshilfe und auch bei der 

Klinik Nette Gut in Andernach. 

Die PAKo ist erreichbar, 

postalisch:  

Psychotherapeutische 

Ambulanz Koblenz 

c/o JVA Koblenz 

Simmerner Straße 14a, 

56075 Koblenz 

telefonisch unter  

0173 – 510 71 71 

sowie per E-Mail unter 

info@pako-ko.de. 
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Darstellung der Vermittler behandelter Opfer in der OTA seit 
der Eröffnung Klaus Böhm und Robert Nirschl

 Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden (OTA)

Das Hilfsangebot der Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden 

(OTA) wurde im Jahr 2015 von zahlreichen Betroffenen in Anspruch 

genommen. Opfer von Gewalt- oder Sexualstraftaten, aber auch 

Unfallopfer, durchleben oft tiefgreifende Veränderungen wie  

massive Hilflosigkeit, Kontrollverlust und Ohnmachtsgefühle. 

Bei Traumatisierungen ist eine rasche, verlässliche und struktu-

rierte Kontaktaufnahme mit einem Ansprechpartner notwendig. 

Insoweit bietet BIOS-BW e.V. mit der OTA in enger Zusammen-

arbeit mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische 

Medizin in Karlsruhe sowie dem SRH-Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach 

eine zentrale Anlaufstelle für die Akutversorgung von Opfern vor allem von Gewalt- 

und Sexualstraftaten an. So kann die OTA nunmehr bei akuten Störungen innerhalb 

kürzester Zeit ein Erstgespräch anbieten und im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten 

die Behandlung übernehmen bis – soweit dann noch notwendig – diese von einem 

niedergelassenen Therapeuten weitergeführt wird. 

Damit kann sehr oft vermieden werden, dass Verzögerungen bei der Hilfestellung ein-

treten oder Betroffene bei der Suche nach Hilfe sich selbst überlassen werden. Wenn 

die traumatisierten Menschen 

schnell psychologische Hilfe 

bekommen, kann ihre  

akute Belastung abgefangen 

und oft sogar eine krankheits-

wertige Traumafolgestörung 

verhindert werden.

Seit Eröffnung am 25. November 

2014 wurden bis zum Stichtag 

des 31. Dezember 2015 insge-
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samt 94 Therapien bzw. therapeutische Interventionen durchgeführt. Dabei betrug der 

Anteil der männlichen Opfer rund 22%. Die Verteilung nach Stadt- und Landkreis  

ergibt 54 Opfer aus der Stadt Karlsruhe und 40 Opfer aus dem Landkreis Karlsruhe.

Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Karlsruhe (vertreten durch Herrn Bürgermeister 

Klaus Stapf) und der Landkreis Karlsruhe (vertreten durch Herrn Landrat Dr. Christoph 

Schnaudigel) die Schirmherrschaft für die OTA übernommen haben und die Einrichtung 

nunmehr auch finanziell unterstützen. Insbesondere bedanken wir uns bei der Stadt 

Karlsruhe für den im Jahre 2015 erhaltenen Zuschuss. 

Diese Förderung ist dringend notwendig, nachdem eine Erstattung der Behandlungskosten 

durch Krankenkassen, Berufsgenossenschaften oder über das Opferentschädigungs-

gesetz (OEG) derzeit noch an bürokratischen Hürden scheitert. Insoweit muss der 

Verein derzeit vor allem für die personellen Kosten von zwei Diplom-Psychologinnen, 

einer Sozialpädagogin und einer Verwaltungsfachkraft weitgehend selbst aufkommen.

Die in der Stephanienstraße 28b in 76133 Karlsruhe ansässige Opfer- und Trauma-

ambulanz Karlsruhe/Baden ist im Rahmen der Sprechzeiten werktags von 9 Uhr bis 16 Uhr 

unter der Rufnummer 0721 – 470 43 935 erreichbar.

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Für einen gemeinnützigen Verein ist die Medienarbeit 

nicht immer einfach. Insofern freuen wir uns, dass Frau 

Dr. Ursula Knapp, welche seit vielen Jahren als freie 

Journalistin für überregionale Zeitungen in Deutsch-

land tätig ist, die Medienarbeit weiterhin betreut und 

gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter von  

BIOS-BW e.V., Herrn Robert Nirschl, die Pressearbeit 

für den Verein gestaltet. 



Dr. Heinz Scheurer (Thera-
peutischer Leiter der FAB)

Durchgeführte Behandlungen von Tatgeneigten seit 
Projektbeginn

Neben zahlreichen Presseerklärungen zu aktuellen Entwicklungen ist vor allem die von 

der Luck Filmproduktion in Köln hergestellte und am 28. Oktober 2015 in der ARD 

ausgestrahlte Dokumentation Wegsperren für immer beachtenswert. Hier konnten 

wir auf die Notwendigkeit der therapeutischen Betreuung von abgeurteilten, gefährlichen 

Straftätern schon während der Haft und im Zuge der Nachsorge hinweisen, da nur 

hierdurch die von ihnen ausgehende Rückfallgefahr – soweit als möglich – reduziert 

werden kann. 

Bedanken möchten wir uns auch bei der Zeitschrift Kriminalistik, in welcher wir                          

– beginnend im Jahr 2015 – die Einführung des präventiven Opferschutzes in Deutsch-

land wissenschaftlich darstellen konnten. 

Der dreiteilige Beitrag zeigt dabei im ersten Teil die Entstehungsgeschichte der Norm 

des § 246a Abs. 2 StPO, ihre Bedeutung für das Strafrechtsystem, die Probleme mit der 

Umsetzung und die zu erwartenden weiteren Entwicklungen bezüglich deliktorientierter 

Therapien innerhalb und außerhalb des Strafvollzuges auf. Im zweiten Beitrag werden 

die Anforderungen an die Erstellung von sog. Behandlungsgutachten und im letzten 

Beitrag verschiedene Begutachtungsfälle aus der forensischen Praxis dargestellt.

Die Beiträge sind auf der Homepage von BIOS-BW e.V. eingestellt und können dort 

nachgelesen werden. Für diese Möglichkeit danken wir dem Verlag recht herzlich.

Expertenkommission „Umgang mit psychisch  
auffälligen Gefangenen“

Wir haben uns sehr gefreut, dass unser erster  Vorsitzender in die von Justizminister Rainer 

Stickelberger im Jahre 2015 eingesetzte Expertenkommission „Umgang mit psychisch 

auffälligen Gefangenen“ berufen wurde. So konnten wir dort wesentlich zur Verbesse-

rung der künftigen therapeutischen Versorgung von gefährlichen Straftätern auch nach 

ihrer Entlassung beitragen. 

Für den Verein ist dies auch Ausdruck der guten Zusammenarbeit mit dem Justizministe-

rium und den Justizbehörden in Baden-Württemberg, wofür wir uns sehr bedanken. 

Der Abschlussbericht der Kommission ist auf der Homepage des Justizministeriums 

des Landes Baden-Württemberg eingestellt und kann dort nachgelesen werden.

Fortbildung

Auch 2015 haben wir wieder großen Wert auf externe und interne 

Fortbildung gelegt und dabei auch unsere jungen Kolleginnen 

und Kollegen der Forensischen Ambulanz Baden (FAB) weiter in 

der Behandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern geschult. 

Aufgrund der hohen Nachfrage führte Herr Dr. Heinz Scheurer 

zu Beginn des Jahres erneut sein Fortbildungscurriculum  

Deliktorientierte Einzeltherapie in Karlsruhe mit Teilnehmern 

aus ganz Deutschland durch.

BIOS-Präventionsprogramm 
„Keine Gewalt und Sexualstraftat begehen“

Auch im Jahr 2015 konnte der Verein das seit 1. August 2010 angebotene Präventions-

programm Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen weiter anbieten, obwohl sich aufgrund  

der starken Nachfrage personelle und finanzielle Grenzen aufgezeigt haben. Wir mussten  

fest stellen, dass die Förderung durch 

das Sozial ministerium Baden-Würt-

temberg, für welche wir uns recht 

herzlich bedanken, zur Deckung 

der erheblichen Behandlungskosten bei 

weitem nicht ausreicht und auch Mittel des 

Vereins nicht unbegrenzt vorhanden sind. 

Deshalb sind wir zur Aufrechterhaltung 

des bundesweit einmaligen Präventionsan-
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Probandengruppe der Studie an der Univer sität zu Heidelberg

Richtung der Tatneigung der Probanden

gebotes auf die Unterstüt-

zung der Justizbehörden in 

Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz dringend 

angewiesen. Neben Perso-

nen, welche sich aus eige-

nem Antrieb bei BIOS-BW e.V. melden und von sich aus Hilfe suchen, sind es vor 

allem staatliche, kommunale, kirchliche oder gemeinnützige Institutionen, welche uns 

die Probanden vermitteln. Aber auch Anwälte, Ärzte oder Dienststellen der Polizei 

sind zu den Vermittlern zu zählen. 

Das Ziel des von der Universität Heidelberg – unter Leitung von Prof. Dr. Dieter 

Dölling und Prof. Peter Fiedler – wissenschaftlich begleiteten Präventionsprogramms 

ist es, im Sinne des präventiven Opferschutzes den Probanden selbst wirksame  

Strategien im Umgang mit ihrer sexuellen oder zur Gewalt neigenden Abweichung  

und Tatneigung zu vermitteln. Dies soll ihnen einerseits Erleichterung im Umgang mit 

drängenden Phantasien verschaffen, andererseits aber – und das ist maßgeblich – im 

Sinne des präventiven Opferschutzes das Risiko einer gegebenenfalls erstmaligen  

Begehung von Straftaten reduzieren. 

Neben sog. reinen Tatgeneigten, welche bislang strafrechtlich noch nicht auffällig  

geworden sind, finden in dem Programm – vor allem auf Bitten der Justizbehörden im 

Lande – zunehmend auch Personen eine Anlaufstelle, gegen die bereits ein Ermittlungs-

verfahren läuft und die im 

Falle einer gerichtlichen 

Verurteilung oftmals auch 

im Nachgang zu einer  

Begutachtung nach § 246a 

Abs. 2 StPO in eine Nach-

sorgebehandlung aufge-

nommen werden sollen.

Forensische Ambulanz Baden (FAB)
Auch im Jahr 2015 hat sich die Forensische Ambulanz Baden (FAB) weiter entwickelt. 

Wir konnten nicht nur am 2. Juni 2015 das siebenjährige Bestehen der Einrichtung 

feiern, sondern auch in Villingen-Schwenningen die Grundlagen für einen weiteren  

Behandlungsstützpunkt in Baden-Württemberg legen.

Das Sekretariat ist mit Frau Petra Oppen, Frau Annelie Fuchs und Frau Stefanie  

Derichs weiterhin ganztägig von 9 Uhr bis 16 Uhr besetzt. 

Auch sind unter der Leitung von Herrn Dr. Heinz Scheurer mit Frau Dipl.-Psych.  

Michaela Stiegler (PP),  Frau Dipl.-Psych. Anna Beckers, Frau Dipl.-Psych. Angelika Liebe-

rich, Frau Dipl.-Psych.  Marianne Mahr, Herrn Jan Vietig (M. Sc. Psychologie), Frau Dipl.-

Psych. Samira Motekallemi, Frau Dipl.-Psych. Arzu Tanrisever (PP) und Frau Elena Tinkloh  

(M. Sc. Psychologie) nun schon acht Therapeutinnen und Therapeuten sowie mit Frau 

Marianne Zeh eine Kriminologin festangestellt bei der FAB tätig. Das Team wird durch 

25 freiberufliche Ärzte und Therapeuten landesweit unterstützt.

Aufgrund der immer weiter steigenden Nachfrage kam es auch 2015 zu Wartezeiten 

vor den Aufnahmegesprächen und Behandlungsaufnahmen, insbesondere bei Bewäh-

rungsfällen. Die 2014 eingeführte Warteliste musste beibehalten werden.

Förderung durch das Justizministerium Baden-Württemberg

Auch 2015 hat BIOS-BW e.V. als Verein für die von ihm seit 2008 betriebene und als offizi-

elle Nachsorgeeinrichtung des Landes anerkannte Forensische Ambulanz Baden (FAB) 

Haushaltsmittel vom Justizministerium Baden-Württemberg erhalten. Diese Mittel  

haben es uns ermöglicht, vor allem den mit zunehmender Größe der FAB steigenden 

Verwaltungsaufwand zu bewältigen und die organisatorischen Abläufe nebst dem für 

die Betreuung von Gewalt und Sexualstraftätern notwendigen Sicherheitsmanagement 

im Berichtswesen weiter zu optimieren. 
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Fallzahlen der FAB seit Gründung im Jahr 2008

n Straftäter nach Entlassung aus der Strafhaft, der Sicherungsverwahrung oder aus 

  dem Maßregelvollzug mit angeordneter Führungsaufsicht im Rahmen von  

 Therapie- oder Vorstellungsweisungen (§ 68 b Abs.1 Nr. 11, Abs. 2 StGB),

n Straftäter im Rahmen von gerichtlichen Verurteilungen mit Strafaussetzung zur  

 Bewährung (§§ 56, 56 c StGB).

Die Kosten der Behandlung

Zu Beginn einer Behandlung muss nach wie vor zumeist geprüft werden, wer für  

deren Kosten aufkommt, auch wenn im vergangenen Jahr aufgrund der gerichtlichen  

Spruchpraxis jedenfalls im badischen Landesteil eine Beschleunigung der  

Kostenklärung eingetreten ist. 

Während bei noch inhaftierten Straftätern der Aufwand derzeit noch vom bei der  

Bewährungshilfe Stuttgart e.V. ansässigen „Fonds für Psychotherapie und Bewährung“ 

getragen wird, kommt das Land Baden-Württemberg für die Leistungen nunmehr fast 

ausnahmslos unmittelbar auf, sei es, dass insoweit bereits eine Verwaltungs vorschrift 

als unmittelbare Rechtsgrundlage besteht 

oder, dass dies im Einzelfall durch Gerichte 

inner- und außerhalb des Landes angeord-

net wird.

Bewährungsfälle – Auslagen in 
Rechtssachen

Im Jahr 2015 sind erneut in erheblichem 

Umfang Entscheidungen von Gerichten 

vor allem aus Baden-Württemberg bei der Forensischen Ambulanz Baden (FAB) ein-

gegangen, in denen die Ambulanz mit der Durchführung therapeutischer Maßnahmen 

im Rahmen von Bewährungsentscheidungen nach §§ 56, 56c StGB oder §§ 57, 57a, 

Für die Unterstützung bedanken wir uns ausdrücklich bei Herrn 

Justizminister Rainer Stickelberger MdL und hoffen, dass uns auch 

sein Nachfolger die Förderung gewähren wird, auf welche wir 

zur Unterhaltung der Einrichtung dringend angewiesen sind.

Die Patienten der Ambulanz

Seit der Gründung am 2. Juni 2008 wurden zum 31. Dezember 2015 bereits bei insgesamt 

2.095 Personen psychotherapeutische Behandlungen durchgeführt oder diese begutachtet. 

Aktuell laufen durchgehend etwa 450 Therapien und Begutachtungen. Unsere Ärzte 

und Therapeuten bieten in Karlsruhe 

sowie in den derzeit zehn weiteren 

Behandlungs stützpunkten in Mann-

heim, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, 

Pforzheim, Bruchsal,  Lörrach, Offen-

burg, Mosbach und neuerdings auch 

in Villingen-Schwenningen ein  brei-

tes Spektrum an Beratungs- und 

Therapiemöglichkei ten für folgende 

Behandlungsgruppen: 

n wegen Gewalt- und Sexualstraftaten inhaftierte Gefangene in den Vollzugsanstalten 

 Bruchsal, Freiburg,  Mannheim und Offenburg, wobei wir in den beiden letzt- 

 genannten Anstalten nicht nur einzeltherapeutische Gespräche, sondern auch eine 

 Behandlungsgruppe anbieten,

n inhaftierte Straftäter im Rahmen von gewährten Vollzugslockerungen,

n abgeurteilte Straftäter nach bewährungsweiser Entlassung aus der Strafhaft mit 

 gerichtlicher Therapieauflage (§§ 57, 57a, 56c StGB),
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Rainer Stickelberger  
(Justizminister des Landes Baden-Württemberg von 2011 bis 2016)



Michaela Stiegler (Therapeutische 
Leitung der FAB)

werden, die einer Bewährung und Wiedereingliederung förderlich sind (s. hierzu  

BVerfGK 8, 285). Die Durchbrechung des grundsätzlich gültigen Veranlassungsprinzips 

dient in solchen Konstellationen letztlich einer wirksamen Rückfallprävention …

Dieser Ansicht hat sich nunmehr neben mehreren Amts- und Landgerichten auch das 

Oberlandesgericht Karlsruhe im Beschluss vom 27. September 2013 (3 Ws 277/13; 

abgedruckt in NStZ 2014, 62) ausdrücklich angeschlossen. 

Insoweit werden wir uns im Jahr 2016 beim Justizministerium Baden-Württemberg 

für eine landeseinheitliche Regelung durch Ausdehnung der Verwaltungsvorschrift  

Forensische Ambulanzen vom 21. Juni 2010 einsetzen, wie es die von Herrn Justiz-

minister einberufene Expertenkommission in ihrem Abschlussbericht vorgeschlagen hat.

Führungsaufsicht                

Nach der am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift Forensische Ambulanzen 

vom 21. Juni 2010 (Die Justiz 2010, 273 ff.) kommt die Staatskasse für die Kosten von 

Behandlungen von Personen auf, wenn diese aus dem Strafvollzug unter Anordnung 

der Maßregel der Führungsaufsicht entlassen worden sind und ihnen seitens der Straf-

vollstreckungskammer auferlegt wurde, sich in einer forensischen Ambulanz vorzustellen. 

Hier müssen sie sich entweder einer therapeutischen Maßnahme unterziehen (Therapie-

weisung nach § 68b Abs. 2 StGB) oder sich zur Anbahnung einer solchen vorstellen 

(Vorstellungsweisung nach § 68b Abs. 1 Nr. 11 StGB). Ergänzend ergibt sich aus  

Nr. 4.2 der Verwaltungsvorschrift auch die Verpflichtung der Vollzugsanstalt, vor der 

Entlassung von Gefangenen mit zu erwartender Führungsaufsicht ein Behandlungsgut-

achten einzuholen. Im vergangenen Jahr hat die Forensische Ambulanz Baden (FAB) zahl-

reiche solcher Gutachten mit entsprechenden Behandlungsempfehlungen erstellt und 

damit zur Sicherheit im Land Baden-Württemberg beigetragen. Wir bedanken uns 

bei der für die Kostenerstattung zuständigen Verwaltungsabteilung des Landgerichts 

Karlsruhe für die gute Zusammenarbeit.
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56c StGB beauftragt wurde. Gleichzeitig wurde ausgesprochen, dass die Kosten der 

Behandlung von der Staatskasse zu tragen sind, soweit und solange der Proband für 

diese nicht aufkommen kann.

Die Rechtsgrundlage für eine solche Entscheidung ergibt sich – jedenfalls für eine  

forensische Ambulanz – aus einer entsprechend anzuwendenden Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts sowie einer Annexkompe-

tenz des über die Entlassung entscheidenden Gerichts.  

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat hierzu im  

Beschluss vom 12. August 2012 (4a Ws 33/12; abge-

druckt NStZ 2013, 346) ausgeführt:

… Zwar fehlt ebenso wie bei der Führungsaufsicht bei 

Weisungen im Rahmen der Bewährungsüberwachung 

nach § 56c StGB eine ausdrückliche gesetzliche Re-

gelung zur Übernahme der Kosten auf die Staatskas-

se. Der Senat hält allerdings eine Kostenübernahme 

über eine Annexkompetenz auch für Weisungen nach  

§ 56 c Abs.1 StGB für gangbar, wenn auch, um Rechts-

klarheit zu schaffen, der Gesetzgeber den Gerichten 

durch eine entsprechende Regelung diese Möglichkeit ausdrücklich eröffnen sollte  

(s. hierzu OLG Dresden a.a.O.; (MüKoStGB- Groß, 2. Aufl., § 56, Rn. 32). Gera-

de wenn wie hier Verurteilten, die unter Bewährung stehen, eine weitere Weisung zu  

erteilen ist, sie aber die hiermit verbundenen Kosten nicht tragen können, ergibt sich 

aus dem Sozial- und Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG) ein Anspruch auf Übernahme 

der Kosten durch die Staatskasse. Der Verurteilte darf nicht deshalb die Chance  

verlieren, sich zu bewähren, weil seine finanziellen Mittel nicht ausreichen. Gerade die 

Reststrafen aussetzung zur Bewährung nach § 57 StGB soll zu einer zügigen Wieder-

eingliederung straffällig gewordener Personen in die Gesellschaft beitragen und dient 

somit der Verwirklichung des Resozialisierungsgebots. Der Resozialisierungsanspruch eines 

Verurteilten zielt auch darauf ab, dass staatlicherseits Rahmenbedingungen hergestellt  



Empfangsbereich der Tagung im 
Land gericht Karlsruhe

Tagungsraum im Landgericht Karlsruhe

v. l. n. r.: Heinz-Jürgen Pitzing, Klaus Böhm 
und Rainer Goderbauer beim gemeinsamen 
Abendessen der Tagungsteilnehmer

Tagung der Forensischen Ambulanzen  
des Strafvollzuges in Karlsruhe

Am 5. und 6. November 2015 war BIOS-BW e.V. in Karlsruhe Gastgeber für das 

Treffen aller Forensischen Nachsorgeambulanzen des Strafvollzuges. Die Leiter der 

verschiedenen Ambulanzen aus ganz Deutschland haben sich zum insgesamt sechsten 

Mal für ein zweitägiges Treffen versammelt, das die Forensische Ambulanz Baden (FAB) 

– die derzeit größte forensische Nachsorgeambulanz des Strafvollzugs – in diesem Jahr 

geplant und ausgerichtet hat.

Durch die guten und engen Kontakte von BIOS-BW 

e.V. mit der Justiz war es möglich, Räumlichkeiten im 

Land gericht Karlsruhe für dieses Treffen mit insgesamt 

knapp 50 Teilnehmenden zu nutzen. Auch dafür bedan-

ken wir uns herzlich beim Landgericht Karlsruhe.

Dabei war der ganze Vormittag des 5. Novembers für 

die Präsentation des Präventionsprojekts Keine Gewalt- 

und Sexualstraftat begehen reserviert. Im Mittelpunkt 

stand neben der Vorstellung des Programmes auch  

der Aufbau einer engeren Zusammenarbeit mit der Hamburger Arbeitsgruppe im  

Präventionsprojekt Prävention sexuellen Missbrauchs in Hamburg. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vizepräsidenten – Herrn Vorsitzenden 

Richter am Landgericht Helmut Perron – hieß am Nachmittag dann Herr Prof. Dr.  

Rüdiger Wulf die Gäste aus ganz Deutschland mit einem Grußwort des Justiz-  

ministeriums Baden-Württemberg willkommen. Hierin würdigte er die Arbeit der  

beiden großen Nachsorgeambulanzen des Strafvollzugs in Baden-Württemberg in  

Stuttgart und Karlsruhe. Für BIOS-BW e.V. war besonders erfreulich, dass der Leit-

gedanke des präventiven Opferschutzes mittlerweile sehr gut angenommen und auch 

politisch klar unterstützt wird. 
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Im Verlauf des Donnerstagnachmittags 

wurde dann auch die FAB als derzeit 

größte deutsche Nachsorgeambulanz des 

Strafvollzugs vorgestellt. Dabei schien das 

dezentrale Konzept der FAB mit derzeit 

elf Stützpunkten die Gäste ebenso zu  

beeindrucken wie die Möglichkeit, Klienten 

in nahezu allen Stadien im Sinne des prä-

ventiven Opferschutzes therapeutisch zu 

betreuen. Einzigartig in Deutschland ist dabei beispielsweise die Arbeit mit noch nicht 

abgeurteilten Menschen während des Ermittlungsverfahrens. 

Der Abend klang aus mit einem gemeinsamen Abendessen. Der nächste Tag startete 

am Freitag morgen mit Workshops zu den Themen

n Umsetzung deliktorientierter ambulanter  

 Psychotherapie mit Straftätern mit Führungs-  

 aufsicht (Gesetz vs. Praxis) 

n Motivation zu Therapie und Veränderung 

n Tatleugnung 

Am Mittag des 6. Novembers trafen sich alle 

Teil nehmenden zu einer Abschlußrunde im 

Land gericht Karlsruhe. BIOS-BW e.V. und die 

FAB konnten sich im Zuge dieser Veranstaltung 

einem großen Fachpublikum vorstellen und 

einen insgesamt sehr positiven Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus konnten auch  

kri tische Punkte diskutiert, Verbesserungsvorschläge gesammelt und wichtige Kooperati-

onen vertieft werden. Einen Eindruck von der Vielfältigkeit, der Lebendigkeit und der 

Größe des Vereins schienen alle Teilnehmenden mit in ihre Bundesländer zu nehmen.
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In Gedenken an Ulrike Tangen-
Wunsch (Dr. Heinz Scheurer 
und Ulrike Tangen-Wunsch)

In Vorbereitung 
zum Sommerfest 
2015 im Hof des 
Vereinsgebäudes

v. l. n. r.: Klaus Böhm, Heike Böhm, Christian  
Pfirrmann, Jürgen Zachmann und Jürgen 
Dörner

n die Behandlung reiner Tatgeneigter oder behördlich auffällig gewordener Personen 

 im Rahmen des Präventionsprogramms Keine Gewalt- oder Sexualstraftat begehen,

n die Aufrechterhaltung und Entwicklung der Opfer- und Traumaambulanz  

 Karlsruhe/Baden (OTA),

n zur Unterstützung der durch die Universität Heidelberg durchgeführten wissen- 

 schaftlichen Begleitforschung der Behandlungsprojekte in den Vollzugsanstalten 

 bzw. des Präventionsprogramms sowie für zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen.

Besonders bedanken möchten wir uns auch bei 

der Volksbank Pforzheim, insbesondere bei Herrn 

Jürgen Dörner, sowie beim Autohaus Dobler in 

Mühlacker, insbesondere bei Herrn Hans Herrmann 

und Herrn Werner Csambor für die vor allem 

auch finanzielle Unterstützung.

Sommerfest 2015

Erneut konnten wir 2015 in der „Münze“ ein Sommerfest 

veranstalten und uns auf diese Weise bei Vereinsmitgliedern 

und vielen weiteren Förderern bedanken, vor allem 

bei den Angehörigen der Justiz, aber auch bei unseren 

Nachbarn von der „Staatlichen Münze“ in Karlsruhe. 

Für die Unterstützung bei der Organisation und der 

Durchführung danken wir allen Be-

teiligten. Wir wollen das Sommerfest 

zu einer festen Einrichtung ausbauen 

und hoffen, dass es der Wettergott 

im Jahre 2016 wieder so gut mit uns 

meint.

Vereinsentwicklung

Auch im Jahr 2015 ist der Verein gewachsen. Nachdem er am 16. Oktober 2008 von  

elf Personen gegründet wurde, ist die Zahl seiner Mitglieder nunmehr auf 132 angestie-

gen.  Am 25. November 2015 stand bereits die siebte Mitgliederversammlung an, welche 

wir dieses Jahr wieder in unseren Räumen in der „Münze“ in Karlsruhe durchgeführt  

haben. Gastredner war dieses Jahr unser 2. Vorsitzender, Herr RiOLG Eric Werner,  

welcher zum Thema „Die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz in Baden-Württem-

berg und ihre Auswirkungen auch auf die Forensische Ambulanz Baden“ referierte.

Erschüttert hat uns, dass mit Frau Ulrike Tangen-Wunsch 

ein langjähriges Vereinsmitglied ihrem Kampf gegen den 

Krebs unterlegen und verstorben ist. Auf unserer Mitglie-

derversammlung haben wir an sie gedacht.

In finanzieller Hinsicht bleibt es weiterhin das Ziel des 

Vereins, die uns durch Staatsanwaltschaften und Gerichte 

im Lande zugewiesenen Geldbußen sowie Spenden von 

Bürgern oder Sponsoren vollumfänglich für Therapien und 

andere opferschützende Maßnahmen einzusetzen. 

Soweit es den von den Zuweisungen von Geldbußen und Spenden unabhängigen Ver-

waltungsaufwand betrifft, sind allerdings die hierfür notwendigen Ausgaben weiter  

angestiegen. Zwar reicht die Förderung durch das Justizministerium Baden-Württem-

berg zum Ausgleich nicht aus, wir konnten den Fehlbetrag jedoch durch die Mittel zur  

Behandlung von unter Führungsaufsicht stehenden Personen im Hinblick auf das  

Sicherheitsmanagement im Berichtswesen decken. Die für unmittelbare Vereinszwecke 

vorhandenen Geldmittel wurden vorwiegend für therapeutische Maßnahmen vor  

allem für abgeurteilte Straftäter aufgewendet, aber auch eingesetzt für:

n die Unterstützung der auch von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung 

 geför derten Behandlungsprojekte in den Vollzugsanstalten Mannheim und  

 Offenburg und sonstige Förderungsmaßnahmen des Strafvollzugs, 
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Wir möchten uns auch persönlich nochmals herzlich bei allen  

Förderern des Vereins und beim Team der FAB, der OTA sowie 

der PAKo für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken.

Heike und Klaus Böhm

Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft 

Bitte füllen Sie alles sorgfältig aus und senden den Antrag in einem frankierten Umschlag ein! 

An die  

Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. 

Stephanienstraße 28b 

76133 Karlsruhe 

info@bios-bw.de 

Ich möchte Mitglied werden im gemeinnützigen Verein „Behandlungsinitiative Opferschutz 
(BIOS-BW) e.V.“, gegründet am 16.10.2008 in Karlsruhe. Die Satzung des Vereins ist mir 
bekannt. 

Name:  __________________________ 

Straße/Haus-Nr.: __________________________ 

Ort/PLZ: __________________________ 

E-Mail:  __________________________ 

Beruf/Arbeitsstelle: __________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mir sämtliche Mitteilungen des Vereins durch E-Mail 
übersandt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit jährlich 30,- 
€ von unten aufgeführten Bankkonto abgebucht wird. Dazu ermächtige ich die 
Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. hiermit bis auf Widerruf. 

Ich kann diese Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen. 

Kontoinhaber: ___________________________ 

Konto-Nr.: ___________________________ 

Bank:  ___________________________ 

BLZ:  ___________________________ 

BIC: ___________________________ 

IBAN:  ___________________________ 

Datum und Unterschrift: 24

Eric Werner  

Richter am Oberlandesgericht 

2. Vorsitzender

Klaus Michael Böhm  

Richter am Oberlandesgericht  

1. Vorsitzender

Ausblick auf das Jahr 2016

Im neuen Jahr wollen wir uns weiterhin bundesweit für eine Verbesserung des präven-

tiven Opferschutzes einsetzen und unser Anliegen öffentlichkeitswirksam verbreiten. 

Auch rechnen wir mit einer erheblichen Nachfrage an Behandlungen bei der Psycho-

therapeutischen Ambulanz Koblenz (PAKo), im Präventionsprogramm Keine Gewalt- 

und Sexualstraftat begehen und bei der Behandlung von Opfern von Gewalt- und Sexu-

alstraften in der Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden (OTA). 

Die zwischenzeitliche Größe der von BIOS-BW e.V. getragenen Einrichtungen wird 

aber auch erhebliche Anpassungen im Verwaltungsbereich sowie in der technischen 

Ausstattung erfordern. Hier sind insbesondere die in Baden-Württemberg vorgesehene 

Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs innerhalb der Justiz sowie zeitgemäße 

Datenschutzmaßnahmen zu erwähnen.

Helfen Sie uns, zu helfen!
Durch Ihre Spende oder Ihr Sponsoring tragen Sie nicht nur dazu bei, Opfern von 

Gewalt- und Sexualstraftaten schnell und unbürokratisch zu helfen, sondern auch  

dazu, unsere Gesellschaft sicherer zu machen und Gewalt- und Sexualstraftaten zu 

verhindern – „bevor was passiert“!

Karlsruhe, den 15. April 2016
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Vor allem für therapeutischen Maßnahmen  

benötigen wir hre Unterstützung.

Helfen Sie mit! 
Unterstützen Sie unser Anliegen des Opferschutzes  

weiterhin bei Ihrer täglichen Arbeit – durch  

Zuweisung von Geldbußen, Spenden oder Sponsoring!

Und / oder werden Sie Mitglied des gemeinnützigen Vereins  

Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. 

Dazu trennen Sie bitte den auf Seite 25 stehenden,   

ausgefüllten Antrag aus und schicken ihn im Kuvert an die  

Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V.

BIOS-Spendenkonto:
Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. 

Stephanienstraße 28b • 76133 Karlsruhe

Volksbank Pforzheim  

IBAN: DE83 6669 0000 0000 0054 70 • BIC: VBPFDE66



Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. 

Stephanienstraße 28 b • 76133 Karlsruhe 

Postfach 110 210 • 76052 Karlsruhe  

Tel.:  +49 (0) 721-470 439 35 

Fax:   +49 (0) 721-470 439 32

www.bios-bw.de • E-mail: info@bios-bw.de  

Bankverbindung:  Volksbank Pforzheim  
IBAN: DE83 6669 0000 0000 0054 70 • BIC: VBPFDE66


